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Die Gemeinde ûlallÍsellen ist berechtigt, das in ihrem Gemeinde-
gebiet, anfallende Àbwasser bis maximal den zweífachen Trocken-
wetteranfall (afif) unmittelbar oberhalb der EÍnmündung des
Leut,schenbaches in die Glatt dem städtischen Zulaufkanal längs
der Glatt, zuzuleiten.

fm übrigen wird davon Kenntnis genonmen, dass folgende Gebiete
der Gemeinde Ítallisellen separat behandelt werden:

Neugut,
Brandenberg/Hochrüti

22 Hektaren
50 Hektaren

ca
ca

DÍe Àbwässer aus diesem Gebiet werden der Kläranlage Dübendorf
zugeführt.

Die Gemeinde fûallisellen leistet für die Einleitung des Àbwas-
sers in das städtische Kanalnetz folgende Beiträge an die Stadt
Zürich:

a) einmalige Beiträge an die Investitionskosten ktinftiger
Neuerstellungen, Vergrösserungen und Verbesserungen der
mitbenutzten ZulaufkanäIe und Kläranlagen einschlÍesstrich
der Kosten für a1lfäIlige Verbesserungen des Reinigungs-
verfahrens; ebenso an die Kosten künftiger Inst,andst,el-
Iungsarbeiten, die über den normalen Unterhalt hinausge-
hen.

JËihrliche Beiträge an die Kosten für Betrieb und Unterhalt
der mitbenutzten Stadtzürcher Àbwasseranlagen.

2

vertrag

zwischen der stadt zärich,
vertreten durch das Tiefbaua¡nt,

und der Gemeinde I{al1iselIen,
vertreten durch den Gemeinderat,

über die ZuleÍtung zur Behandlung von Abwasser aus
dem Gebíet der Gemefnde Ì{allisellen in die
SÈadtzürcher .Abwasseranlagen und díe MÍt-
benutzung von Walliseller Àbwasseranlagen
durch dl.e Stadt Ztirich

b)
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DÍe einmaligen Beitråige (2.a) werden wie folgt berechnet';

a) Díe Investltionskosten ftir künftige Neuerstellungenr Ver-' grösserunçJen und verbesserungen der mitbenutzten zu-
laufkanå]e werden im Verhältnie der Abwassermengen ver-
teilt, die der Dimensionierung des betreffenden Kanal-
stranges zugrunde liegen.

b) Die Investitionskosten für künftige Vergrösserungen und
Verbesserungen der mitbenutzten Kläranlagen einschliess-
lich der Kosten für allfäl}ige Verbesserungen des Reini-
gungsverfahrens werden im Verhålltnis der Einwohnergleich-
úerãe verteilt, die der DÍmensionierung der betreffenden
Kläranlage zugrunde liegen.

lfeicht das tatsächtich einget.retene Verhältnis der Abwasser-
menge bzw. der Einwohnergleichwerte wesentlich von dem der Di-
menãionlerung zugrunde gelegten ab, ist der Kostenteiler neu
fest,zulegen.

Die jährlich zu entrichtenden Beiträge (2.b1 werden wie folgt
berechnet:

a) Die Kosten für Betrieb und Unterhalt der mitbenutzten Z!-
laufkanäle werden im Verhältnis der jährlich zu erhebenden
massgeblichen {inwohnergleichwerte abgegolten.

b) Die Kosten für Betrieb und Unterhalt der mitbenutzten
Kläranlagen werden im Verhältnis der jährlich_zu erheben-
den massgeblichen Einwohnergleichwert'e abgegolten.

t"lassgebend sind dÍe direkten Kosten nach Um1agel, internen Ver-
rechñungen und dem Verwaltungskostenzusc!1.9-. Die Kosteir für
¡bschreíbung und Verzinsung der Investitionskosten sind durch
Einmalbeiträge gemäss Ziffet 3 abgegolten.

Die Gemeinde Wallisellen gestatt,et der Stadt.Zürich, das aus
dem Gebiet Àuzelg anfalleñde Abwasser urunittelbar oberhalb des
Regenbeckens euhõ12 in den Kana1 der Gemeinde rüallisellen ein-
zuÍeiten und somit das durch die Gemeinde Tlallisellen erstellte
Regenbecken Auholz mitzubenützen.
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Die einmallgen und Jähflichen Beiträge werden elnngemäss wíe
?'iffer 3.a bzw. 4.a berechnet.

6.

Die Vertragspartner melden sich Jewells Jåthrlich bis zum 31.
Januar dÍe-ftir ihr Gebíet massgeblichen Einwohnergleichwerte.

Bei Neuanlagen und grösseren Umbauten verpflichten slch die
Vertragspartner, aué Jenen Gebieten, die unmittelbar an öffent-
Iichen-Géwässern liegen oder eine Versickerung zulassen, das
unverschmutzte Regen-, Brunnen-, Grund-, Sícker- und Kühlwasser
den Stadtzürcher Klåiranlagen fernzuhalten-

Die Vertragspartner verpflichten sich zudem, das Bachwasser
rnöglichst, deñ Stadtzürcher Kläranlagen fernzuhalten.

Die Stadt Zürich hat das Recht, durch ihre Organe die an ihr
Kanalnetz angeschlossenen öffentlichen und privaten Entwässe-
rungseinrichtungen auf dem Gemeindegebiet von ffallisellen unter
Vorãnmeldung und Ín Begleitung der zuständigen Organe Ifallisel-
Iens zu besichtigen. Dasselbe Recht steht der Gemeinde Tfalli-
sellen gegenüber der Stadt Zürich für alle von ihr mitbenützten
Anlagen zu.

Die Vertragspartner sind berechtigt, in alle Pläne, Rechnungen
und sonst,iqeñ Unterlagen, welche für die Bemessung der von
ihnen zu leistenden Beit,räge von Bedeutung sein können, 8in-
sicht zu nehmen und hierüber Auskunft zu verlangen,

10.

DÍe Gemeinde Wallisellen ist der Stadt Zürich gegenüber unmit-
telbar verantwortlich für alle Schåiden, die an den von ihr mit-
bentitzten Kanälen oder Ín den Kläranlagen Ínfolge Zuleitung von
Abwasser, welches nicht, der eidgenössischen Verordnung über Àb-
wassereinleitungen entsPricht .
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ErhäIt die GemeÍnde glallisellen von der EÍnleÍtung von nicht'
zugelassenem .Abwasser (Unfätle etc. ) Kenntnis, so erstattet sie
hlevon sofort der Stadtentwässerung der Stadt Zürich lleldung,
damit, auf den Kläranlagen dÍe notwendigen Vorkehrungen getrof-
fen werden können.

Beim .Anschluss des Gebietes Auzelg an den Zulaufkanal von l{al-
lisellen und bei der Mitbenutzung des Regenbeckens Auholz
finden die Bestimmungen dieses Àrtikels umgekehrt in analoger
?|eise Anwendung.

11.

Sollte die Stadt Zürích Je infolge Àenderungen in der Gesetzge-
bung auf dem Gebíete der Abwasserentsorgung zu einem neuen Sy-
stem übergehen, so hat sích die Gemefnde Wallisellen auf eigene
Kosten den neuen Verhältnissen anzupassen und den Systemwechsel
ohne Entschädigungspflicht seitens der Stadt Zürich zuzulassen.
Die Stadt ist gehalten, der Gemeínde TÍallisellen von einem sol-
chen Systemwechsel rechtzeftig lfitteilung zu machen.

12.

Bei wesehtlicher Aenderung der tatsächlichen Vertragsgrundlagen
sowie bei Aenderung der einschlägigen Gesetzgebung ist Jede
ParteÍ berechtigt, eine .Anpassung des Vertrages an die neuen
tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zu verlangen.

13.

Der generelle Abwasseranschlussvertrag vom 3 .12,t950/22.L2. L950
und der Ànschlussvertrag an das Regenklärbecken Àuholz vom
5.9.L977/L6.LL.1977 werden mit dem Inkrafttreten des vorliegen-
den Vertrages aufgehoben.

14.

StreiÈigkeÍten aus dÍesem Vertrag werden vom Venr¡altungsgericht
beurteilt (rg1. S 81, lit. a des Verwaltungsrechtspflegege-
setzes ) .
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DLeser Vertraq tri!,t am 1. 'Ianua¡i 1991 in Kraft'
fÀuf Gn¡nd di.eges vertrges wird erstmals im Jahr 1991 für das

iahr 1990 Reclrnung gestellt')

16.

Der Vertrag bedarf zu seiner Gillti"gkei
iiãn der GénehmiEung durch den Stadtra
wil.f¡.seflen der eenehmtg'ung durch den

) ,orich,....... p.t,U$lt9-9.1. ' - '. -

t seitens der Stadt Zä-
tt sel,tenE der Gemeinde
Gemeinderat.

lfalll ll.en

Sùadt Zíirich
Der Stadtt'ngenieur¡

...k"..;1-t-..d.'..

,.. ¿3..Apri:1.1,991 .... rm Namen des GemeÍnderates
von ÍÍatrl'isel'len:

Namen¡ t-s Uer¡l:l::derates
û;; öiirteiber¡

vom sradtrat zürich genehmigt mit Beschlues Nr. .1q??..

vom .ã:.{9îi.1??1...
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